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Antrag für ein Schlichtungs-Verfahren
Dieser Antrag ist in Leichter Sprache geschrieben. 
Im Text finden Sie unterstrichene Wörter. 
Zum Beispiel: Eingangs-Stempel oder Antrag. 
Diese unterstrichenen Wörter werden im Wörter-Buch erklärt.
Das Wörter-Buch finden Sie auf den Seiten 9 bis 11.
Im Text finden Sie Wörter mit einem Doppelpunkt.
Zum Beispiel: Partner:innen
Der Doppelpunkt steht für alle Geschlechter.

Informationen zu Ihrer Person
Bitte schreiben Sie die Informationen in die grauen Kästchen.
	Familien-Name
	

	Vorname
	

	Akademischer Titel,
wenn Sie auf einer Universität studiert haben
	

	Geburts-Datum
	

	Staatsbürgerschaft
	

	Versicherungs-Nummer
	

	Geschlecht
	

	Straßen-Name und Haus-Nummer
	

	Postleit-Zahl und Wohn-Ort
	

	Telefon-Nummer
	

	E-Mail-Adresse
	

	Brauchen Sie Gebärden-Sprache oder andere Dolmetsch-Leistungen?
	

	Art der Behinderungen oder Einschränkungen
Schreiben Sie welche Behinderungen oder Einschränkungen Sie haben.
Zum Beispiel:
· körperliche Einschränkungen
· seelische Einschränkungen
· Seh-Behinderungen
· Hör-Behinderungen
· Lern-Schwierigkeiten 
	



Informationen zu Ihrer Vertretung 
Manche Menschen können nicht 
für sich selbst entscheiden. 
Diese Personen brauchen eine Vertretung.
Eine Vertretung ist eine Person, 
die Entscheidungen für sie trifft.
Zum Beispiel eine Erwachsenen-Vertretung
oder Eltern.

Haben Sie eine Vertretung?
Dann schreiben Sie die Informationen in die grauen Kästchen.
Und geben Sie uns eine Bestätigung,
dass Sie eine Vertretung haben.
Ihre Vertretung kann diese Bestätigung schreiben.

Sie haben keine Vertretung?
Dann müssen Sie nichts eintragen.

	Familien-Name
	

	Vorname
	

	Akademischer Titel,
wenn Sie auf einer Universität studiert haben
	

	Straßen-Name und Haus-Nummer
	

	Postleit-Zahl und Wohn-Ort
	

	Telefon-Nummer
	

	E-Mail-Adresse
	



Informationen zu Ihrer Vertrauens-Person
Eine Vertrauens-Person begleitet Sie
und unterstützt Sie. 
Zum Beispiel, bei einem Schlichtungs-Gespräch.

	Familien-Name
	

	Vorname
	

	Akademischer Titel,
wenn Sie auf einer Universität studiert haben
	

	Straßen-Name und Haus-Nummer
	

	Postleit-Zahl und Wohn-Ort
	

	Telefon-Nummer
	

	E-Mail-Adresse
	



Informationen über den oder die Schlichtungs-Partner:in
Eine oder ein Schlichtungs-Partner:in ist 
eine Person oder eine Firma,
die Sie benachteiligt hat. 
Gemeinsam wollen Sie eine Lösung finden. 
Schreiben Sie die Informationen von dem oder der Schlichtungs-Partner:in
in die grauen Kästchen.

	Name der Person oder Firma
	

	Straßen-Name und Haus-Nummer
	

	Postleit-Zahl und Wohn-Ort
	

	Telefon-Nummer
	

	E-Mail-Adresse
	

	Wie viele Mitarbeiter:innen arbeiten dort?
	






Wichtige Informationen zum Schlichtungs-Verfahren 
Im Gesetz steht: 
Sie müssen zuerst versuchen, 
mit dem oder der Schlichtungs-Partner:in
eine gemeinsame Lösung zu finden.
Mit einem Schlichtungs-Verfahren.
Das Schlichtungs-Verfahren können Sie nur 
beim Sozialministerium-Service machen. 
In jedem Bundes-Land gibt es
eine eigene Landes-Stelle dafür. 
Zum Beispiel: 
Landes-Stelle Wien oder Landes-Stelle Vorarlberg. 
Es kann sein, 
	dass Sie beim Sozialministerium-Service
keine gemeinsame Lösung finden.
	Dann können Sie es beim Gericht nochmal einmal versuchen.
	Bei Gericht können Sie ihr Recht 
vom Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz einfordern.	
Achtung: 
	Sie bekommen eine Bestätigung vom Sozialministerium-Service.
	Ab diesem Zeit-Punkt
	haben Sie 3 Monate Zeit
	vor Gericht zu gehen.
Achtung: 
Die Seiten 6 und 7 werden 
auch dem oder der Schlichtungs-Partner:in geschickt. 
	Mit Ihrer Unterschrift 
	und dem Ausfüllen vom Formular
	bestätigen Sie,
	dass Sie mit dem Schlichtungs-Verfahren beginnen wollen.
Das Schlichtungs-Verfahren wird nach 
§ 14 Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz durchgeführt.
Was ist passiert?
	Schlichtung-Begehrende-Person 
Das sind Sie.
Bitte schreiben Sie Ihre Informationen 
in die grauen Kästchen. 

	Familien-Name
	

	Vorname
	

	Akademischer Titel,
wenn Sie auf einer Universität studiert haben
	

	Straßen-Name und Haus-Nummer
	

	Postleit-Zahl und Wohn-Ort
	 




	Schlichtungs-Partner:in
Das ist die Person, die Sie benachteiligt hat.
Bitte schreiben Sie die Informationen von dem oder der Schlichtungs-Partner:in 
in die grauen Kästchen. 

	Name der Person oder Firma
	

	Straßen-Name und Haus-Nummer
	

	Postleit-Zahl und Wohn-Ort
	






Bitte beantworten Sie diese Fragen.
Dann wissen wir, was passiert ist. 
Vielen Dank!

	Wer hat Sie benachteiligt?
	

	Was ist passiert?
	

	Wann ist das passiert?
	

	Wo ist das passiert?
	

	Was wollen Sie mit der Schlichtung erreichen?

Was möchten Sie von der Person
oder von der Firma,
die Sie benachteiligt hat?
	







	     ,      
	Ort, Datum
	
	Unterschrift






Wörter-Buch

Hier finden Sie die Erklärungen
für die unterstrichenen Wörter.

	A

	Antrag 
	Ein Antrag ist eine Art Brief oder Formular.
In einen Antrag muss man viele Informationen schreiben.
Einen Antrag gibt man meistens in einem Amt ab.
Zum Beispiel für eine Schlichtung.
Man schreibt auf, worum es im Streit geht.
Und wer helfen soll, den Streit zu lösen.
Den Antrag gibt man bei der Schlichtungs-Stelle ab.

	B

	Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz 
	Im Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz steht,
dass Menschen mit Behinderungen
nicht ungerecht behandelt werden dürfen.
Dort steht welche Rechte Sie haben.
Alle Menschen müssen gleich behandelt werden.

	Behörde 
	Eine Behörde ist ein Amt. 
Zum Beispiel das Sozialministerium-Service.

	Bestätigung
	Eine Bestätigung ist ein Schreiben 
oder ein Brief von einem Amt. 

	BGStG
	BGStG ist die Abkürzung für 
Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz.





	E

	Eingangs-Stempel
	Ämter geben einen Eingangs-Stempel. 
Zum Beispiel auf einen Brief.
Auf dem Eingangs-Stempel steht das Tages-Datum. 
So weiß das Amt,
wann das Formular angekommen ist. 

	Erwachsenen-Vertreter:in
	Das ist eine Person, 
die andere Menschen vertritt.
Manche Menschen haben Behinderungen
oder Einschränkungen, 
die es schwerer machen Entscheidungen zu treffen.
Erwachsenen-Vertrerter:innen entscheiden für diese Menschen,
Erwachsenen-Vertrerter:innen müssen 18 Jahre sein oder älter. 

	F

	Frist
	Eine Frist ist ein bestimmter Zeit-Punkt, 
bis zu dem man etwas machen muss. 

	G

	Gericht
	Das Gericht ist eine Stelle, 
die darüber entscheidet, 
ob jemand Recht oder Unrecht hat. 

	Gesetz
	Gesetze sind Regeln, 
an die sich Menschen halten müssen. 
Im Gesetz stehen Rechte und Pflichten.





	S

	Schlichtung
	Mit Schlichtung meint man, 
dass ein Streit beendet werden kann. 

	Schlichtungs-Parter:in
	Das ist die Person oder die Firma,
die Sie benachteiligt hat.
Mit dem oder der Schlichtungs-Partner:in 
wollen Sie eine gemeinsame Lösung finden.

	Schlichtungs-Verfahren
	Bei einem Schlichtungs-Verfahren 
versucht das Sozialministerium-Service 
eine gemeinsame Lösung zu finden.
Der Streit zwischen Ihnen 
und dem oder der Schlichtungs-Parter:in
soll beendet werden. 

	Schlichtung-Begehrende-Person
	Das sind Sie. 
Die Person, die benachteiligt wurde.

	Sozialministerum-Service
	Das Sozialministerium-Service ist ein Amt 
für Menschen mit Behinderungen. 
Dort gibt es Informationen und Förderungen für
Menschen mit Behinderungen. 

	V

	Vertrauens-Person
	Eine Vertrauens-Person begleitet Sie.
Und unterstützt Sie.
Zum Beispiel
bei einem Schlichtungs-Gespräch.

	Vertretung
	Eine Person, 
die einen Menschen vertritt.
Und Entscheidungen trifft.
Zum Beispiel eine 
Erwachsenen-Vertretung oder Eltern.





	§ 14

	§14
	§ ist das Abkürzungs-Zeichen für Paragraph.
Paragraph spricht man so aus: pa ra graf. 
Ein Paragraph ist ein Abschnitt in 
einem Gesetzes-Text.
Mit § 14 meint man 
den 14. Abschnitt im Gesetzes-Text.
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